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Bekanntmachung

Erneute öffentliche Auslegung des Entwurfes der 1. Änderung/Ergänzung des 
Bebauungsplanes Nr. 11 „Rüstjer Weg/Gerstenkamp“ der Gemeinde Dollern 

gemäß §§ 3 Abs. 2 und 4a Abs. 3 BauGB 

Der Rat der Gemeinde Dollern hat in seiner Sitzung am 08.07.2021 beschlossen, den 
Bebauungsplan Nr. 11“Rüstjer Weg/Gerstenkamp“ zu ändern. Aufgrund des Ratsbe-
schlusses vom 15.06.2023 hat der Entwurf der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 
11 „Rüstjer Weg/Gerstenkamp“ und die zugehörige Entwurfsbegründung in der Zeit 
vom 15.08.2023 bis 18.09.2023 öffentlich ausgelegen.

Der Rat der Gemeinde Dollern hat in seiner Sitzung am 14.12.2023 beschlossen, den 
Satzungsentwurf aufgrund berücksichtigter Stellungnahmen, die während der ersten 
öffentlichen Auslegung und Behördenbeteiligung eingegangen sind, zu ändern und 
den geänderten Entwurf der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr.11 „Rüstjer 
Weg/Gerstenkamp“ und die zugehörige Entwurfsbegründung öffentlich auszulegen. 
Gemäß § 4a Abs. 3 BauGB wird die Dauer der erneuten Auslegung auf 2 Wochen ver-
kürzt. Der Bebauungsplan wird im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB ohne 
Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB aufgestellt. 

Der Entwurf der 1. Änderung/Ergänzung des Bebauungsplanes Nr. 11 „Rüstjer 
Weg/Gerstenkamp“ liegt mit Entwurfsbegründung gemäß § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch 
(BauGB) in der Zeit

vom 17. Januar 2024 bis zum 31. Januar 204 (einschließlich)

während der Dienststunden bei der Samtgemeinde Horneburg, Fachbereich 3 „Bauen 
und Umwelt“, Lange Straße 47, 21640 Horneburg, zu jedermanns Einsicht öffentlich 
aus. 
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Die Änderungen und Ergänzungen des bisherigen Satzungsentwurfes mit Begründung 
betreffen:
- Anpassung der Baugrenze
- Ergänzung Hinweise Altlasten/Kampfmittelfunde

Die Entwurfsunterlagen können ab dem 17.01.2024 auf der Internetseite der Samtge-
meinde Horneburg  www.horneburg.de  unter  der Rubrik Rathaus und Service/Aktu-
elles und Bekanntmachungen heruntergeladen werden.

Der räumliche Geltungsbereich der 1. Änderung/Ergänzung des Bebauungsplanes Nr. 
11 ist in dem nachstehenden Kartenausschnitt kenntlich gemacht. 

Allgemeine Ziele und Zwecke
 Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen für den Neubau eines Mehr-

familienhauses

Der Rat der Gemeinde Dollern hat in seiner Sitzung am 14.12.2023 gemäß § 4a Abs. 
3 BauGB beschlossen, dass Stellungnahmen nur zu den geänderten und ergänzten 
Teilen des Planentwurfes und der Begründung abgegeben werden können.

http://www.horneburg.de/
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Stellungnahmen hierzu können während der Auslegungsfrist schriftlich der mündlich 
zur Niederschrift bei der Gemeinde Dollern bzw. Samtgemeinde Horneburg abgege-
ben werden oder per Mail an das Büro „GULEKE + PARTNER“ an folgende E-Mail-
Adresse geschickt werden: info@gulekeundpartner.de. Es wird gemäß § 4a Abs. 5 
Satz 1 BauGB darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnah-
men (bis 31.01.2024) bei der Beschlussfassung über den Bebauungsplan unberück-
sichtigt bleiben können. 

Aufzuhängen: 09.01.2024
Abzunehmen: 01.02.2024
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